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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

187  Bekanntmachung
   Planfeststellung für die Errichtung und den Be-

trieb der Erdgasleitung Nr. 1/200 (Zollvereinring) 
im Abschnitt der 19. Umlegung auf dem Gebiet 
der Stadt Gelsenkirchen sowie der notwendigen 
Folgemaßnahmen als auch der landschaftspflege-
rischen Begleitmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Städte Gelsenkirchen und Marl

Bezirksregierung Münster Münster, den 03.08.2020 
25.05.01.01 – 3/19

I.

Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Müns-
ter vom 03.08.2020 – Az.: 25.05.01.01-3/19 – ist der Plan 
für die Errichtung und den Betrieb der Erdgasleitung Nr. 
1/200 (Zollvereinring) im Abschnitt der 19. Umlegung auf 
dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen sowie der notwendigen 
Folgemaßnahmen als auch landschaftspflegerischen Begleit-
maßnahmen auf dem Gebiet der Städte Gelsenkirchen und 
Marl gemäß §§ 43 ff. des Gesetzes über die Elektrizitäts- 
und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) i. 

V. m. den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) und §§ 4 
ff. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der derzeit geltenden Fassung festgestellt wor-
den. Vorhabenträgerin ist die Open Grid Europe GmbH.

II.

1.  Der Planfeststellungsbeschluss und die relevanten 
Planunterlagen stehen gemäß § 3 des Gesetzes zur Si-
cherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Geneh-
migungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) im Zeitraum

vom 24.08.2020 bis zum 07.09.2020 einschließlich

 auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter 

 www.brms.nrw.de/go/verfahren -> Planfeststellung Energie

 Stichwort: 
  Planfeststellung für die 19. Umlegung der Erdgaslei-

tung Zollvereinring auf dem Gebiet der Stadt Gelsen-
kirchen

 zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 
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2.  Als zusätzliches Informationsangebot liegt eine Aus-
fertigung des Planfeststellungsbeschlusses zusammen 
mit einer Ausfertigung der festgestellten Planunterlagen 
für die Dauer der Veröffentlichung bei den Städten Gel-
senkirchen, Marl und Essen zur Einsicht während der 
Dienststunden aus:

 •  Stadt Gelsenkirchen, Raum 2.15/2.17, Rathausplatz 1, 
45894 Gelsenkirchen

   Die Einsichtnahme ist unter vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung bei folgendem Ansprechpartner 
möglich: 

  Herr Hardes (0209) 169-4584

 •  Stadt Marl, Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, 
Stadthaus 1, Gebäude 2, Zimmer 2.0.16, Carl-Duis-
berg-Straße 165, 45772 Marl

  Montag, Dienstag 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
  Mittwoch, Freitag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
  Donnerstag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

   Die Einsichtnahme während der o. a. Dienstzeiten ist 
unter vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bei 
folgenden Ansprechpartnern möglich: 

  Jörg Gomm-Schönberg (02365) 99-6005
  Petra Viehweg (02365) 99-6002

 •  Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, 
5. Etage, Zimmer 501, Lindenallee 10 (Deutschland-
haus), 45121 Essen, während der Dienststunden

  Montags, Dienstag und  
  Donnerstag 08:00 – 16:00 Uhr 
  Mittwoch 08:00 – 15:30 Uhr 
  Freitag 08:00 – 15:00 Uhr

    Die Einsichtnahme während der o. a. Dienstzeiten ist 
unter vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bei 
folgendem Ansprechpartner möglich:

  Jürgen Höke (0201) 88-61354

3.  Sofern der Planfeststellungsbeschluss nicht individuell 
zugestellt wurde, gilt er mit dem Ende der Auslegungs-
frist allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 2 und 3 VwVfG 
NRW).

4.  Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Plan-
feststellungsbeschluss von den Betroffenen und denje-
nigen, die Einwendungen rechtzeitig erhoben haben, bei 
der Bezirksregierung Münster, Dez. 25, Domplatz 1-3, 
48143 Münster in gedruckter oder digitaler Form ange-
fordert werden.

III. 
Gegenstand des Vorhabens

Der verfügende Teil des Beschlusses lautet:

Der Plan der Open Grid GmbH, Kallenbergstraße 5, 45141 
Essen, im nachfolgenden „Vorhabenträgerin“ (VHT) ge-
nannt, für 

•  die Errichtung und den Betrieb der Erdgasleitung 1/200 
Zollvereinring auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen

•  einschließlich der hiermit in Zusammenhang stehenden 
Maßnahmen an Gewässern, Verkehrswegen, Anlagen 
Dritter und sonstiger notwendiger Folgemaßnahmen

•  als auch die landschaftspflegerischen und artenschutz-
rechtlichen Begleitmaßnahmen auf dem Gebiet der Städ-
te Gelsenkirchen und Marl

wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen festge-
stellt.

Rechtsgrundlage der Planfeststellung sind die §§ 43 ff. des 

Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Ener-
giewirtschaftsgesetz – EnWG) i. V. m. den §§ 72 ff. des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NRW) und §§ 4 ff. UVPG in der derzeit 
geltenden Fassung.

Aufgrund der nachfolgenden unter Abschnitt B dieses Be-
schlusses dargestellten Planungsüberlegungen und nach 
dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens wird die planfest-
gestellte Maßnahme unter Abwägung der zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange einschließlich der 
Umweltverträglichkeit als notwendig und verhältnismäßig 
angesehen. 

Durch diesen Planfeststellungsbeschluss wird die Zuläs-
sigkeit der planfestgestellten Maßnahme einschließlich 
der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen in 
Hinblick auf alle von ihnen berührten öffentlichen Belange 
festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behörd-
liche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen, Zustimmungen und Planfeststellungen, soweit in 
diesem Beschluss nichts anderes bestimmt ist, nicht erfor-
derlich (§ 75 Abs. 1 VwVfG NRW).

Die Planfeststellung regelt nur die öffentlich-rechtlichen Be-
ziehungen zwischen den Beteiligten. Eigentumsverhältnisse 
werden durch diese Planfeststellung selbst nicht verändert 
und sind daher auch nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 
Diese Planfeststellung ersetzt deshalb nicht die Zustimmung 
der Grundstückseigentümer zur Benutzung ihrer Grundstü-
cke, soweit diese Zustimmung erforderlich ist. 

Soweit der diesem Beschluss zugrundliegende Plan jedoch 
voraussetzt, dass in Eigentumsrechte Dritter eingegriffen 
wird, ist dieser Eingriff zulässig. Der festgestellte Plan ist 
einem etwaigen Enteignungsverfahren zugrunde zu legen (§ 
45 Abs. 2 EnWG).

IV. 
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung Klage beim 

Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-Westfalen

Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

(Postanschrift: Oberverwaltungsgericht NRW, Postfach 
63 09, 48033 Münster)

erhoben werden (§ 48 Abs. 1 Nr. 8 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO)). 

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Ausle-
gungsfrist (§ 74 Abs. 4 S. 2 u. 3, Abs. 5 S. 3 VwVfG NRW, 
§ 27 UVPG, § 3 Abs. 1 S. 1 PlanSiG). Dies gilt nicht für 
die Beteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss mittels 
Postzustellungsurkunde gesondert zugestellt wurde, hier gilt 
der Tag der Zustellung. Insoweit kann Klage nur innerhalb 
eines Monats nach Zustellung erhoben werden.

Die Klage ist beim Oberverwaltungsgericht schriftlich zu 
erheben. Der Klage soll dieser Planfeststellungsbeschluss 
und so viele Abschriften der Klage mit ihren Anlagen beige-
fügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhal-
ten können. Die Klage muss die Klägerin/den Kläger, den  
Beklagten (das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch 
die Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Müns-
ter) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind inner- 
halb einer Frist von zehn Wochen nach Klageerhebung an-
zugeben. Das Gericht kann verspätetes Vorbringen zurück-
weisen.
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Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststel-
lungsbeschluss hat gemäß § 43e Abs. 1 EnWG keine auf-
schiebende Wirkung.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfest-
stellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO kann nur 
innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststel-
lungsbeschlusses beim

Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-Westfalen

Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

(Postanschrift: Oberverwaltungsgericht NRW, Postfach 
63 09, 48033 Münster)

gestellt und begründet werden (§ 43e Abs. 1 EnWG).

Falls die genannten Fristen durch das Verschulden eines Be-
vollmächtigten versäumt werden sollten, so würde dessen 
Verschulden der Klägerin/dem Kläger bzw. der Antragstel-
lerin/dem Antragsteller zugerechnet werden.

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteilig-
te, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, soweit er einen 
Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechts-
lehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähi-
gung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertre-
ten lassen (§ 67 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 S. 1 VwGO). Dies 
gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren 
vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Behör-
den und juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch 
eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.

Die Klage und Begründung sowie ein Antrag auf Anord-
nung der aufschiebenden Wirkung der Klage können auch 
durch die Übertragung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Das elektronische Doku-
ment muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeig-
neten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).

Hinweis:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

 Im Auftrag  
 gez. Mersmann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 385-387

188  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für

Frau

Tanja Görder

Letzte hier bekannte Anschrift:

Uhlandstr. 38
32105 Bad Salzuflen

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksre-
gierung Münster vom 14. Februar 2020 - 27.1.2.7-50S0-
442625-1 - nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort unbekannt ist.

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:
Bezirksregierung Münster
Dezernat 27
Albrecht-Thaer-Str. 9
- Raum N 3063 –
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 03.08.2020   Bezirksregierung Münster 
 Dezernat 27 
 Im Auftrag 
 gez. Scholz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 387

189  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0006/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks XVI, 
das Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Be-
triebsgrundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Ge-
markung Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die An-
lage ist nicht genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 387
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190  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0005/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks XV, das 
Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebs-
grundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Gemarkung 
Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die Anlage ist nicht 
genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 388

191  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0007/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks XIV, 
das Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Be-
triebsgrundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Ge-
markung Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die An-
lage ist nicht genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 388

192  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0142/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks V, das 
Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebs-

grundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Gemarkung 
Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die Anlage ist nicht 
genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 388

193  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0145/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks III, das 
Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebs-
grundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Gemarkung 
Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die Anlage ist nicht 
genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 388

194  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0144/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks I, das 
Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebs-
grundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Gemarkung 
Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die Anlage ist nicht 
genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.
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Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 388-389

195  Bekanntmachung gemäß § 23a Abs. 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-0875785-A23a.0004/20  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH in Marl hat gemäß 
§ 23a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
eine störfallrelevante Änderung des Rückkühlwerks XIII, 
das Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Be-
triebsgrundstück Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl (Ge-
markung Marl, Flur 60, Flurstück 55), angezeigt. Die An-
lage ist nicht genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist die Umrüstung der Desinfizie-
rung des Rückkühlwerkes auf das Chlordioxidverfahren.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach § 23b BImSchG.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 389

196  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster   Herten, den 05.08.2020 
500-53.0079/19/9.2.1  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Trans Tank GmbH, Am Stadthafen 60 in 45881 
Gelsenkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung 
und zum Betrieb der bestehenden Anlage die der Lagerung 
von Flüssigkeiten dient auf dem Grundstück Am Stadtha-
fen 60 in 45881 Gelsenkirchen (Gemarkung Heßler, Flur 4, 
Flurstück 607), vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Anbindung der Rohrfern-
leitung GE 4 (FL-157) für den Transport von Diesel an das 
bestehende Tanklager, die Anbindung der neuen bereits 
genehmigten Tanke 101-103 an die Rohrfernleitung GE 2 
(FL-79) für den Transport von Jet A-1 Kraftstoff sowie die 
Errichtung und der Betrieb einer Filter-/Wasserabscheider-
station (FWS) für Jet A-1 Kraftstoff.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Im Vorfeld ist ermittelt worden, ob für das Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen Kri-
terien gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt.

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. 

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass die 
Änderung keinen relevanten Einfluss auf die Immissionssi-
tuation der Anlage hat. Eine Gefährdung von Wasser und 
Boden kann ausgeschlossen werden.
Das Vorhaben beeinflusst die sich im Einwirkungsbereich 
befindlichen, ökologisch empfindlichen Gebiete nicht.
Der angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten 
Schutzobjekten wird nicht weiter unterschritten.
Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Reineke

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 389

197  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster   45699 Herten, den 06.08.2020 
500-53.0029/20/8.1.1.1  Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet 
mbH, Im Emscherbruch 11, 45699 Herten, hat einen Antrag 
zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Abfallver-
brennungsanlage RZR Herten auf dem Grundstück Im Em-
scherbruch 11 in 45699 Herten (Gemarkung Herten, Flur 
96, Flurstücke 24, 25, 34) vorgelegt.

Der Änderungsantrag betrifft sowohl die Siedlungs-
müll-Verbrennungsanlage (SM-Anlage), als auch die Indus-
triemüll-Verbrennungsanlage (IM-Anlage) des RZR Herten.

Gegenstand des Antrages ist:

1. Änderung der SM-Anlage
-  Ausbau und nur noch bedarfsweise Installation und 

Nutzung der zwei Rotorscheren zur Zerkleinerung von 
Sperrmüll

-  Modifizierung der Brandschutzeinrichtungen im Sied-
lungsmüllbunker

2. Änderungen der IM-Anlage
-  Änderung des Ableitwiderstands des Bodens der Multi-

funktionsfläche
-  Erweiterung des Abfallartenkatalogs für den Einsatz 

wässriger Abfälle in den Nachbrennkammern der IM-Li-
nien um den Abfallschlüssel 06 03 13

-  Modifizierung der Verladearme für die Entladung flüssi-
ger Abfälle an der Sonderchargenstation, der Monochar-
genstation sowie an der Annahmestelle für den Tank 35

-  Änderung der Mengenmessmethode der über die Aufga-
belanzen in die Nachbrennkammern der IM-Anlage auf-
gegebenen Abfälle aus der Monochargenstation

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedürfen die beantrag-
ten Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.

Im Vorfeld wurde ermittelt, ob für die Vorhaben eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen Kriterien 
gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt.

Es wurde festgestellt, dass die Vorhaben keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedürfen.

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
die beantragten Änderungen keinen wesentlichen Einfluss 
auf die Immissionssituation haben. Die Vorhaben führen im 
Vergleich zum genehmigten Zustand zu keiner Veränderung 
der für die Emissionen der Anlage maßgeblichen Parameter, 
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199  Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster Münster, den 31.07.2020 
54.18.01-384/2020.0001

Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) 
hat am 02.07.2020 eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß 
§§ 8, 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für die Entnahme von 
Grundwasser und Einleitung in ein Gewässer (hier: Mühlen-
bach) beantragt. Zweck der Gewässerbenutzungen ist eine 
temporäre (bauzeitliche) Wasserhaltung für den Neubau des 
Wasserwerks „Dörenthe“. Die Gewässerbenutzung wird 
für eine Gesamtentnahmemenge von 745.030 m³ über eine 
Dauer von 19 Monaten beantragt. Nach § 7 Abs. 1 i. V. m. 
Anlage 1, Nr. 13.3.3 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
(UVPG) ist für eine jährliche Grundwasserentnahme von 
größer 100.000 m³ bis weniger als 10.000.000 m³, eine all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Im Rah-
men der allgemeinen Vorprüfung ist unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien zu untersu-
chen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt haben kann und damit eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
Es wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls für 
die o. g. Gewässerbenutzungen durch die Bezirksregierung 
Münster auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen der An-
tragstellerin vorgenommen. Im Rahmen der Prüfung wurde 
das Dezernat 51 (Natur und Landschaft) der Bezirksregie-
rung Münster und die untere Wasser- und Bodenschutzbe-
hörde des Kreises Steinfurt beteiligt.
Nach Prüfung wurde festgestellt, dass keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in Anlage 3 
UVPG genannten Kriterien durch die Gewässerbenutzun-
gen zu besorgen sind. Maßgebend ist hierbei, die geringe 
ökologische Empfindlichkeit des Standortes, da lokal nur 
wenige Schutzgüter i. S. d. UVPG vorhanden sind. Weiter 
ist maßgebend, dass die Merkmale des Vorhabens vorhan-
dene Schutzgüter nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt. 
Ergebnis der Prüfung ist daher, dass keine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Alexander Perli-Schwarz 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 390

wie zum Beispiel der maximalen Abgasmengen und deren 
Schadstoffbelastungen. Ferner ändern sich die Geräusch- 
und Abwassersituation nicht und es sind keine Auswirkun-
gen auf Boden und Grundwasser zu erwarten.
Der für den Betriebsbereich ermittelte angemessene Sicher-
heitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten bleibt unver-
ändert.
Weiterhin führen die Vorhaben zu keiner negativen Beein-
trächtigung der im Einwirkungsbereich befindlichen ökolo-
gisch empfindlichen Gebiete.
Andere Schutzgüter sind nicht betroffen.

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen durch die Vorhaben zu erwarten.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Peter Eller

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 389-390

198  Bekanntmachung gemäß § 4 Abs. 1 Industrie-
kläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsver-
ordnung (IZÜV) 

 - Absage des Erörterungstermins -

Bezirksregierung Münster Herten, den 03.08.2020 
500-0875785-W24/2020 Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH, Paul-Baumann-Str. 1, 
45772 Marl hat die Genehmigung zum Betrieb einer Ab-
wasservorbehandlungsanlage auf dem Grundstück Paul-
Baumann-Str. 1 in 45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 58, 
Flurstück 42) gemäß § 60 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) beantragt.

Da nur eine Einwendung gegen den oben genannten Antrag 
eingegangen ist, wird der für den 20.08.2020 vorgesehene 
Erörterungstermin gemäß § 4 Abs. 1 IZÜV in Verbindung 
mit § 16 Abs. 1 Nr. 4 der 9. BImSchV abgesagt.

 Im Auftrag 
 gez. Robert 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 390

200  Tagesordnung  
12. Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes für das Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Emscher-Lippe am 
18.08.2020, 15.00 Uhr, im Studieninstitut 
Emscher Lippe, Schillerstr. 26 in 46282 Dorsten, 
Raum 8

Öffentlicher Teil

1. Aktuelle Entwicklung in der Aus- und Fortbildung

2. Neue Prüfungsordnung VL I

3. Neue Prüfungsordnung VL II

4. Neufassung der Entgeltordnung

5.  Neue Entschädigungsregelungen für die Mitwirkung an 
Prüfungen am Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Emscher-Lippe

6. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

7.  Personalangelegenheiten: Einstellung einer hauptamt-
lichen Lehrkraft gemäß § 9 Absatz 2 Buchstabe e) der 
Zweckverbandssatzung

8. Personalangelegenheiten: Beförderung einer Beamtin
9. Personalangelegenheiten: Beförderung einer Beamtin

Recklinghausen, 04.08.2020

Huxel  
Stellv. Vorsitzende der Verbandsversammlung 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 390

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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